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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 25/0429 

70 - Betriebsamt Datum: 25.09.2025 

Bearb.:  Kühl, Thorsten Tel.:52 30 62-100  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Umweltausschuss 15.10.2025 Entscheidung 
 
 

Teilstellenplan des Amtes 70; hier: Haushalt 2026/2027 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Teilstellenplan 2026/2027 des Amtes 70 - wird beschlossen. 
 
Sachverhalt: 

Mit dem vorgelegten Teilstellenplan für die Jahre 2026/2027 werden die im ersten Halbjahr 2025 
beschlossenen Änderungen in der Verwaltungsorganisation umgesetzt. Der Entwurf berücksich-
tigt – vorbehaltlich der Gremienbeteiligung – auch die geplanten Änderungen ab dem 01.01.2026. 
Die Analyse, inwieweit weitere strukturelle Veränderungen innerhalb der Verwaltung zielführend 
sind, findet fortlaufend statt und reagiert auf innere und äußere Einflüsse ebenso, wie auf den 
Fortschritt durch Digitalisierung. Ziel ist es, angesichts der angespannten Haushaltslage Optimie-
rungspotenziale zu identifizieren, Abläufe effizienter und bürgernäher zu gestalten und innerorga-
nisatorische Synergien zu nutzen. Insgesamt wird mit dem Grundstellenplan 2026/2027 eine klare 
Trendwende eingeläutet, die den finanziellen Rahmenbedingungen sowie den organisatorischen 
und strukturellen Herausforderungen gerecht wird, um so die Leistungsfähigkeit der Stadtverwal-
tung auch unter den Bedingungen des demographischen Wandels und steigender Aufgabenan-
forderungen sicherzustellen. 

Die gegenüber dem 1. Nachtragstellenplan 2024/2025 notwendigen Veränderungen werden im 
Bemerkungsfeld der Veränderungsliste erläutert (Anlage 2). Als Anlage 1 wird der Teilstellenplan 
2026/2027 des Amtes 70 dargestellt. Der Entwurf greift bereits die beabsichtigte Organisations-
struktur bzw. Verwaltungsgliederung zum 01.01.2026 auf (Anlage 3). 

Verwaltungsseitig sind die tarifrechtlichen und beamtenrechtlichen Bewertungen zur Eingrup-
pierung teilweise noch nicht abgeschlossen. Soweit sich hieraus noch Veränderungen ergeben, 
werden diese für die Beratungen des Gesamtstellenplanes im Hauptausschuss bzw. in der 
Stadtvertretung eingearbeitet. Sollten bis zu den Gesamtstellenplan-Beratungen darüberhin-
ausgehende Änderungen notwendig werden, fließen diese ebenfalls in die Beratung durch den 
Hauptausschuss bzw. durch die Stadtvertretung ein. 

Anlagen: 

1. Teilstellenplan 2026/2027 des Amtes 70 

2. Veränderungsliste zum Teilstellenplan 2026/2027 mit Erläuterungen 

3. zukünftiges Organigramm der Stadtverwaltung Norderstedt 
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